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AUSGANGSLAGE. Aufgrund einer anstehen-
den Sanierung der Mietliegenschaft wur-
de den beiden Mietern A und B eine Miet-
zinserhöhung angezeigt. Das dabei 
verwendete Formular, welches die Y AG 
für die Erhöhungsanzeige verwendete, 
wies gewisse Unstimmigkeiten auf: So 
enthielt das (gedruckte) Formular noch die 
alte Firmenbezeichnung der heutigen Y AG 
(vormals: X AG), obwohl im Zeitpunkt der 
Erhöhungsanzeige die Firma bereits abge-
ändert war. Weiter wurde in der Erhö-
hungsanzeige noch das alte Logo der heu-
tigen Y AG verwendet. Die beiden Mieter 
fochten die Erhöhung an und machten gel-
tend, dass die angezeigte Mietzinserhö-
hung nichtig sei, weil diese nicht auf einem 
von der zuständigen (kantonalen) Behörde 
genehmigten Formular erfolgt sei (vgl. Art. 
269d OR und Art. 19 der Verordnung über 
die Miete und Pacht von Wohn- und Ge-
schäftsräumen, VMWG). Die Mieter rügten 
dabei unter anderem, dass die grafische 
Gestaltung des Logos völlig unterschied-
lich sei und die Firmierung (von X AG zu Y 
AG) eigenhändig abgeändert worden sei. 

Vor der Schlichtungsbehörde 
kam zwischen den Streitparteien keine Ei-
nigung zustande. Das angerufene Mietge-
richt und die in der Folge angerufene kan-
tonale Appellationsinstanz hiessen die 
Klage der Vermieterin zur Festsetzung der 
zuvor bekannt gegebenen Mietzinserhö-
hung gut. Mit der Beschwerde in Zivilsa-
chen gelangten die Mieter schliesslich ans 
Bundesgericht mit dem Feststellungsbe-
gehren, dass die Mietzinserhöhung rechts-
missbräuchlich sei. Denn die kantonalen 
Vorinstanzen seien zu Unrecht davon aus-
gegangen, dass für die Mietzinserhöhung 

ein genehmigtes Formular verwendet wor-
den sei. Tatsächlich hat die (für die For-
mular-Genehmigung) zuständige Behörde 
sowohl dem Vertreter der Mieter als auch 
dem erstinstanzlichen Richter mitgeteilt, 
dass das konkret verwendete Formular 
nicht genehmigt worden sei.

ERWÄGUNGEN DES BUNDESGERICHTS. Vorab 
verwies das Bundesgericht in seinem Ent-
scheid1 auf seine Rechtsprechung, wo-
nach es nicht genügt, wenn ein Formular 
inhaltlich den Anforderungen von Art. 19 
VMWG entspricht. Vielmehr sei es aus 
Gründen der Klarheit und der einheitli-
chen Handhabung sowie der Rechtssi-
cherheit notwendig, dass das Formular 
von der zuständigen Behörde genehmigt 
worden sei. In der Sache ging das Bundes-
gericht der Frage nach, ob die Vorinstanz 

zu Recht davon ausging, dass es sich beim 
verwendeten Formular – trotz der oben ge-
nannten Unstimmigkeiten – um ein geneh-
migtes Formular im Sinne der gesetzli-
chen Bestimmungen gehandelt hatte.

Zunächst führte das Bundesge-
richt dazu aus, dass beispielsweise die 
Nachführung resp. Aktualisierung der Ad-
resse der zuständigen Schlichtungsbe-
hörde nicht bereits dazu führe, dass das 
entsprechende Formular erneut geneh-
migt werden müsste. Ebenso und mit Ver-

weis auf Art. 19 Abs. 4 VMWG befand das 
Bundesgericht in der Sache, dass die Ab-
weichungen des vorliegend verwendeten 
Formulars zum genehmigten Formular 
Unterschiede darstellten, die nicht den 
allgemeingültigen (zu genehmigenden) 
Teil des Formulars beträfen, sondern den 
individuell auszufüllenden, dem Formali-
sierungszwang nicht zugänglichen Teil 
des Formulars. Somit bleibe – trotz dieser 
Abweichungen – garantiert, dass der Mie-
ter die notwendigen Informationen in der 
vom Kanton genehmigten Form erhalte, 
solange weder inhaltlich noch in der Dar-
stellung weitere Änderungen vorgenom-
men würden. Insbesondere sei damit dem 
Zweck von Art. 269d OR Genüge getan, 
indem auch so dem Mieter der Rechtsweg 
aufgezeigt werde und ihm eine möglichst 
einfache Beurteilung seiner Chancen ge-
sichert sei, die angekündigte Mietzinser-
höhung anzufechten. 

ZUSAMMENFASSUNG. Das Bundesgericht 
nimmt bei der Beurteilung der Frage, ob 
eine einseitige, formularpflichtige Ver-
tragsänderung des Vermieters gültig sei, 
eine pragmatische Aufteilung vor, indem 
es zwischen dem individuell auszufüllen-
den und dem allgemeingültigen Teil des 
Formulars nach Art. 269d OR unterschei-
det. Vorliegend entschied das Bundesge-
richt, dass das verwendete, tatsächlich 
nicht genehmigte Formular einem effek-
tiv genehmigten Formular entspricht und 
die angekündigte Mietzinserhöhung ge-
genüber den Mietern A und B somit gül-
tig erfolgte. Denn die gerügten Abwei-
chungen in der Firma und dem Logo 
beträfen nur den individuell auszufüllen-
den Teil des Formulars und seien mit Blick 
auf den von Art. 269d OR verfolgten Mie-
terschutz nicht massgebend.   

1 Der hier auszugsweise besprochene Bundesgerichtsent-
scheid vom 10. Februar 2009 kann auf der Website des 
Bundesgerichts unter www.bger.ch mit dem Vermerk 
«4A_497/2008» heruntergeladen werden. 

Formularpflicht relativiert
Das Bundesgericht unterscheidet zwischen dem allgemeingültigen  
und dem individuell auszufüllenden Formularteil; mit unterschiedlichen  
Rechtsfolgen bei Abweichungen vom kantonal genehmigten Formular.

 Dieses Urteil führt  
zu einer pragmatischen  
inhaltlichen Aufteilung  
der Formularpflicht.»
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